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Tipps und Tricks

Grundsätzlich gilt: Musik ausserhalb der
eigenen vier Wände ist für die Nachbarn uner-
wünschter Schall – also Lärm. Respektieren Sie
deshalb die Umgebung, sprechen Sie mit der
Nachbarschaft, erklären Sie, was Sie tun. 

Respekt üben heisst: Öffnungs- und Be-
triebszeiten einhalten, keine unnötigen Schall-
pegel produzieren, das Personal ausbilden, die
Gäste zu verantwortungsvollem Verhalten auf-
fordern, Reklamationen ernst nehmen. Denn:
Vorschriften einhalten ist gut, Gespräche füh-
ren und Lärm vermeiden ist besser!

Neue Lokale und Spezial-Events: Sprechen
Sie rechtzeitig mit der Lärmschutzfachstelle des
Kantons. Planen Sie sorgfältig, unterschreiben
Sie keine Mietverträge ohne die nötigen Be-
triebsbewilligungen.

Sorgfältig planen heisst: Zum Beispiel kon-
zentriert beschallen, Limiter einbauen, Laut-
sprecher nicht fest verschrauben, Sub-Woofer
richtig lagern, richtig isolieren, Fixfenster ein-
bauen, künstlich lüften, Windfang einbauen.
Denn: Vorbeugen ist günstiger als Nachbessern!

Betriebssicherheit bedeutet: Gültige Ver-
träge und Bewilligungen haben, die Schall-
pegel kennen, Spezialveranstaltungen durch
Messungen permanent überwachen und allen-
falls Pegel korrigieren, den Nachbarn, dem
Publikum und den Behörden jederzeit kompe-
tent Auskunft geben können, allfällige Fehler
zugeben und Verbesserungen anstreben.

Weitere Informationen zum 
Thema Lärmschutz

Amt für Umwelt / BJD
Greibenhof
Werkhofstrasse 5
4509 Solothurn
Telefon 032 627 24 47
Telefax 032 627 76 93
afu@bd.so.ch
www.afu.so.ch
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